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Solothurn, 13. April 2012 
 
 
 
Information zum administrativen Vorgehen 
beim Spital- bzw. Klinikeintritt von Patienten aus Spanien 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir nehmen Bezug auf das vom BAG an die Verbände der Leistungserbringer zugestellte 
Rundschreiben vom 9. März 2012 über das revidierte europäische Koordinationsrecht. In 
Ziffer 8 wird ein separates Schreiben der Gemeinsamen Einrichtung KVG in Aussicht ge-
stellt, welches wir Ihnen hiermit vorlegen. 
 
Seit einiger Zeit werden Kostenforderungen der Gemeinsamen Einrichtung KVG 
(aushelfender Träger und Verbindungsstelle für Krankheit und Mutterschaft) von den spani-
schen Krankenversicherungsträgern zurückgewiesen, wenn sie medizinische Behandlun-
gen von Drittstaatsangehörigen betreffen. Drittstaatsangehörige sind Personen, welche 
nicht die Staatsbürgerschaft der Schweiz oder eines EU-/EFTA-Staates besitzen. Die 
Schweiz wendet im Gegensatz zu den EU-/EFTA-Staaten die sozialversicherungsrechtli-
chen Koordinierungsbestimmungen nicht auf Drittstaatsangehörige an. Die betreffenden 
Personen erhalten von Spanien zusammen mit der europäischen Krankenversicherungs-
karte eine „nota informativa“ (siehe Beilage), worin sie darauf hingewiesen werden, dass die 
Karte nicht zum Bezug von Leistungsaushilfeleistungen in der Schweiz berechtigt. Spanien 
ist gegenwärtig das einzige Land, welches schweizerische Kostenforderungen für Dritt-
staatsangehörige ablehnt. 
 
Um weitere Zahlungsausfälle zu verhindern, bitten wir Sie, bei Patientinnen und Patienten 
mit einer von Spanien ausgestellten europäischen Krankenversicherungskarte bzw. provi-
sorischen Ersatzbescheinigung deren Staatsbürgerschaft abzuklären. Die Gemeinsame 
Einrichtung KVG benötigt eine Kopie des Personalausweises dieser Personen, weil sie für 
Drittstaatsangehörige keine Kostengutsprachen abgeben und keine Rechnungen mehr be-
zahlen darf. Allerdings haben Familienangehörige von EU-/EFTA-/CH-Staatsangehörigen 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit Anspruch auf Leistungsaushilfe. Auf der Rück-
seite des Personalausweises ist angegeben, wenn es sich um einen solchen Familienan-
gehörigen handelt („Familiar ciudadano de la Union“, siehe Beilage). Die Behandlung eines 
Drittstaatsangehörigen ohne Anspruch auf Leistungsaushilfe ist dem Patienten zu 
verrechnen. 
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Bitte senden Sie uns eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) zusam-
men mit einer Kopie der von Spanien ausgestellten europäischen Krankenversicherungs-
karte bzw. provisorischen Ersatzbescheinigung, damit wir unsere Leistungspflicht abklären 
können. 
 
Wir danken Ihnen für die Weiterleitung dieses Schreibens an Ihre Mitarbeitenden in der 
Patientenaufnahme und im Fakturierungsbüro. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gemeinsame Einrichtung KVG 
Internationale Koordination Krankenversicherung 
 
 
 
Pierre Ribaut Urs Ackermann 
Abteilungsleiter Leiter Fachbereich Leistungen 
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